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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Dieter Cansier

Eine steuersystematischie Beurteilung der 
Cash-floW'Steuern: Antwort auf eine Replik
In der Januarausgabe des WIRTSCHAFTSDIENST veröffentlichten wir einen Aufsatz 

von Professor Dieter Cansier über „Neue Wege der Unternehmensbesteuerung", 
in dem er unter anderem einen in dieser Zeitschrift erschienenen Artikel von Professor 
Hans-Werner Sinn aus dem Jahre 1984 kommentierte. In der Märzausgabe erschien 

zu diesem Aufsatz eine Replik von Professor Hans-Werner Sinn\ Professor Cansier und 
Professor Sinn nehmen zu dem Problemkreis hier abschließend Stellung.

Mein Beitrag beschäftigte sich insbesondere m it den 
Anw endungsm ögiichkeiten von Cash-flow -S teu

ern. Die steuersystem atische Überprüfung ergab, daß 
sich weder eine Kom bination m it der E inkom m ensteuer 
noch eine Erhebung als Körperschaftsteuer, sondern le
d iglich d ie  E inführung als Teilerhebungstechnik der per
sönlichen Ausgabensteuer rechtfertigen läßt.

Sinn sieht in seinem M ischsystem  eine auf „e infache 
W eise“ realisierbare Variante der echten Cash-flow- 
Steuern, m it ähnlichen E ffizienzvorteilen gegenüber der 
heutigen Besteuerung der Unternehm enserträge. Die 
w esentlichen Elem ente seiner S teuern sind für ihn die 
Sofortabschreibung und die G leichheit der Steuersätze 
auf einbehaltene Körperschaftsgew inne und Z inser
träge. Im pliziert ist aber auch die Abschaffung der E in
kom m ensteuerprogression und die E inführung eines 
perfekten Verlustausgleichs. Sinn spielt die Bedeutung 
d ieser M erkm ale herun te r S ie sind aber w ichtig für die 
anvisierten Vorteile und Lenkungseffekte. Seine Steuer 
ist in W ahrheit eine proportionale E inkom m en- und Kör
perschaftsteuer m it Sofortabschre ibung und Verlustaus
gleich m ittels direkter Zuschüsse des Fiskus. Vor d ie 
sem H intergrund mußte das „e in fach “ natürlich W ider
spruch erregen. Mit M odifizierungen der E inkom m en
steuer ist es nicht getan, e inschneidende Änderungen 
sind erforderlich.

Der zweite Punkt m einer Kritik betra f die Z ielsetzung 
der Steuer. Leitbild ist für Sinn das neoklassische Kapi

Prof. Dr. D ie ter Cansier, 47, leh rt Voll^swirtschafts- 
lehre, insbesondere F inanzw issenschaft und Um 
weltpolitik. an de r Eberhard-Karls-Universität, Tü
bingen.
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talm arktm odell. Sparen und Investieren der Privaten be
stim m en den Z inssatz und werden durch den Zinsm e
chanism us zum  Ausgle ich gebracht. Investitionsförde
rung und Zinserhöhung sollen für die Überw indung der 
e inkom m ensteuerlichen D iskrim in ierung des Sparens 
sorgen. Mit a ller Deutlichkeit w iederho lt Sinn seine Posi
tion in der Replik (S. 161): „D as M ischsystem  veranlaßt 
die Firmen zu investieren und die Haushalte zu sparen, 
bis sich die G renzle istungsfähigkeit des Kapitals und die 
Zeitpräferenzrate der Haushalte auf dem  Niveau des 
N ettom arktzinssatzes  vere inen.“

Diese Reform idee ist unrealistisch. Die S teuer kann 
nicht halten, was versprochen wird. Die W irklichkeit un
terscheidet sich zu sehr von der Modellwelt. Der Z ins
satz hängt auch von anderen w ichtigen Faktoren ab. 
Sparen und Investieren sind nicht nur Funktionen der 
Zeitpräferenz- und Produktivitätsrate. Der Zinssatz 
sorgt nicht dafür, daß Sparen und Investieren überein
stim m en. Deshalb sind auch die angenom m enen syste
m atischen Z ins- und Spareffekte nicht e rre ichbar Durch 
Beschleunigung der Abschreibungen und Verbesse
rung des Verlustausgle ichs können zwar die Investitio
nen angeregt werden, aber auf diese W eise das private 
Sparen optim ieren zu wollen, ist Spekulation. Hinzu 
kommt, daß sowohl w egen der anderen Spar- und Inve
stitionsm otive als auch wegen der häufig bestehenden 
F inanzierungsbeschränkungen die G leichheit von Z ins
satz, Zeitpräferenzrate und in terner Ertragsrate verlo
rengeht. W er weiß außerdem, w ie groß die Z insabhän
gigkeit des Sparens ist? Sollte sie eher gering sein,

' Vgl. D. C a n s i e r :  C a sh -flo w -S te u e rn : N eue  W ege d e r U n te rn e h 
m e n sbes teue rung ? , in W IR T S C H A F T S D IE N S T , 69. Jg . (1989), H. 1, 
S .49-56 ; und  H.-W. S i n n :  N eue W ege der U n ternehnriensbesteue- 
rung : E ine  R ep lik , in : W IR T S C H A F T S D IE N S T  69. Jg . (1989), H. 3, 
s. 159-164.
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würde auch die steuerliche D iskrim inierung des Spa
rens wenig ins G ewicht fallen und eine Korrektur von 
vornherein überflüssig sein.

Mögliche Wohlfahrtsverluste

Es ist eigentlich müßig, festzustellen, daß die Z ins
sätze auch von der G eldpolitik, dem  Verm ögensanlage
motiv, den Haushaltsdefiziten und anderen Faktoren ab
hängen. In der offenen Volksw irtschaft konterkarieren 
Kapitalimporte die Anpassungen, die Sinn vor Augen 
hat^. In einem „k le inen" Land, in dem  der Z inssatz inter
national bestim m t ist, erhöht die Investitionsförderung 
lediglich die Kapitalim porte und nicht das in ländische 
Sparen. Nach dem neoklassischen Modell würde sich 
sogar die A llokation im Inland verschlechtern. Da bei 
Sinn die G renzproduktivität der zusätzlichen Investitio
nen unter den M arktzinssatz absinkt, m üssen an das 
Ausland mehr Z insen gezahlt werden als zusätzliche Er
träge erw irtschaftet werden. Die Versorgungslage der 
Bevölkerung im Inland versch lechtert sich. Dagegen 
läßt sich in einem „großen“ Land sehr wohl der Z inssatz 
erhöhen. Soweit die zusätzlichen Investitionen durch in
ländische Ersparnisse finanziert werden, tritt auch eine 
Allokationsverbesserung ein, weil die G renzproduktiv i
tät die marginale Zeitpräferenzrate der Haushalte über
steigt. Der andere Teil der Investitionen aber, der durch 
Kapitalimporte finanziert w ird, ist m it W ohlfahrtsverlu
sten verbunden. Bei hoher Kapitalm obilitä t dom in iert 
eher der negative Effekt. Angesichts der engen in terna
tionalen Kapitalverflechtungen ist S inns Reform vor
schlag auch aus d ieser Perspektive fragwürdig.

In meinem Beitrag ging es m ir in diesem  Zusam m en
hang nur darum, einige Konsequenzen aus der Ver
nachlässigung des R isikos und der F inanzierungsbe
schränkungen anzusprechen. Auf die F inanzierungs
frage geht Sinn nicht ein. Dem Risiko versucht er durch 
Erweiterung seines Z ie lsystem s Rechnung zu tragen. 
Seine Steueranalyse geht von sicheren Entscheidun
gen aus. Bei Unsicherheit üben Steuern aber auch Ein
fluß auf die R isikobereitschaft aus. Die Unternehm en 
können sich veranlaßt sehen, m it höheren oder n iedri
geren Risikopräm ien zu kalkulieren. W egen dieses Ef
fektes ist eine system atische Kom pensation der steuer
lichen D iskrim inierung des Sparens n icht m ehr m öglich. 
Wenn etwa -  wofür e iniges spricht -  die Risikoneigung 
steigt, schießt die Investitionsförderung über das Ziel 
hinaus.

Sinn ändert sein Konzept, indem er nun dem M ischsy
stem auch die Aufgabe beimißt, Effizienzm ängel der R i
sikomärkte auszugleichen. Da funktionsfähige Risiko
märkte fehlen, sei der bestehende Zustand sehr unvoll

kommen, und w enn der S taat dazu beiträgt, die Risiken 
zu verringern, könne das nur positiv sein. Die R isikom in
derung durch die S teuer sei prinzip ie ll positiv zu beurte i
len. Leitbild ist der Zustand bei vollkom m enen Risiko
märkten, bei dem keinerlei Investitionsunsicherheiten 
m ehr bestehen. Auch diese Vorstellung geht an der 
W irklichkeit vorbei. M arktw irtschaft ohne Risiken ist un
denkbar. G erade die spezifischen Investitionsrisiken 
entziehen sich der Versicherbarkeit; wohl kann ein Un
ternehm er sein Risiko durch D iversifikation, langfristige 
L ieferverträge und Verteilung auf m ehrere Personen 
verringern. Eine höhere R isikobereitschaft bietet zwar 
die Chance höherer Erträge, aber auch die G efahr hö
herer Verluste. Beides ist gegeneinander abzuwägen. 
Daraus einseitig einen volksw irtschaftlichen Vorteil oder 
auch Nachteil abzuleiten, verb ie te t sich. M it dem  H in
weis, es sei gut, wenn die Unternehm er erm untert wer
den, verstärkt die Chancen zu nutzen, die Natur und 
Technik anzubieten haben (S. 163), ist es nicht getan. 
Um die Gegenthese zu formulieren; Viel wahrscheinlicher 
entspricht der tatsächliche, durch den Markt hervorge
brachte Zustand vernünftigen Bedingungen. Dann wäre 
sowohl eine Verminderung als auch eine Erhöhung der Ri
sikobereitschaft eher als Verschlechtemng einzustufen.

Wenn die Kom pensationsfunktion der S teuer auch 
dubios ist. m it seiner Kritik, daß das M ischsystem  -  
ebenso w ie die echten Cash-flow-S teuern -  neutral auf 
kurz- und langfristige Investitionen wirkt, hat Sinn recht, 
wenigstens was die Analyse im üblichen M odellrahm en 
(S icherheit und vollkom m ener Kapitalm arkt) anbetrifft.

Subventionseffekte

Sinn sträubt sich dagegen, von einer Subvention ie
rung zu sprechen, und er hält es für abwegig, ordnungs
politische Bedenken anzum elden. Unzweife lhaft wird 
aber durch die Kom bination von Sofortabschreibung 
und Schuldzinsenabzug ein Subventionseffekt erzeugt. 
Sinn glaubt, daß sich der S taat als stillerTeilhaber zu fa i
ren Konditionen an den Investitionen beteiligt. Das ist 
richtig für die Cash-flow-Steuer, aber falsch für das 
M ischsystem , Beim M ischsystem  beteiligt sich der F is
kus system atisch stärker an den Kosten (Investitions
ausgaben) als an den Erträgen (Ertragswert). Das ist 
völlig unstrittig, und darauf beruht ja auch die Invesfi- 
tionsförderung. Der F iskus nim m t den Investoren einen 
Teil ihrer Kosten ab. Das m arktw irtschaftliche Verursa
cherprinzip gilt nur noch eingeschränkt. Für eine kreditfi
nanzierte G renzinvestition erhöht sich be isp ie lsw eise-  
bei einem Z inssatz und einer internen Ertragsrate von

* Vg l. dazu  auch  G. K r a u s e - J u n k :  A u ß enw irtscha ftliche  K onse
que nzen  besch leun ig te r Ab sch re ibung en , in : F inanzarch iv . N. F., Bd. 46, 
1988, S. 252  ff.
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10% sowie einem Steuersatz von 50%  -  die G ew inn
rate einer Investition von 0 % auf 5 % (bezogen auf die 
Netto investitionsausgaben). Eine andere bisher unw irt
schaftliche Investition von beispielsweise 4 % erzielt 
nun einen Überschuß von 1 %.

Sinn will das „S p ie l“ der S teuertheoretiker mit der E in
kom m ensteuer beenden, aber welche steuersystem ati
schen Vorstellungen hat er selbst? O ffensichtlich hält er 
nicht m ehr am M ischsystem  fest, denn am Ende seiner 
Ausführungen spricht er sich für eine echte Cash-flow- 
Besteuerung der Unternehm enserträge in Verbindung 
mit einer Lohnsteuer aus und schließt sich dam it Vor
schlägen an, wie sie vor allem  von Hall und Rabushka 
sowie von Bradford^ vertreten werden. Angestrebt wird 
je tzt zusätzlich -  neben der Finanzierungs- und Investi
tionsneutra litä t und der Steuervereinfachung -  die d i
rekte Verm eidung der Doppelbesteuerung des Z u
kunftskonsum s (Sparens). In den H intergrund treten bei 
den Befürwortern Aspekte der steuerlichen Gerechtigkeit. 
Deshalb stellt sich die Frage, ob sich dieses System über
haupt steuersystematisch vernünftig rechtfertigen läßt 
und welchen Charakter die Cash-flow-Steuer hat.

Bei der C ash-flow-S teuer handelt es sich um eine Be
triebssteuer und nicht um eine persönliche Besteuerung 
der Erträge aus Unternehm ertätigkeit. Bem essungs
grundlage sind die Nettoeinnahm en aus dem  Verkauf 
von G ütern und D iensten abzüglich der Investitionsaus
gaben (Brown-Steuer). Es ist kein Platz für individuelle 
Freibeträge und Sonderausgaben oder für eine progres
sive Tarifgestaltung. Konsequenterweise können auch 
bei Hall und Rabushka nur die A rbeitnehm er einen Frei
betrag geltend machen, nicht die Unternehmer.

Ein Beispiel

Was wird eigentlich besteuert? Bei der Lohnsteuer ist 
es s icher das Arbeitseinkom m en und nicht der Konsum. 
Die Beseitigung der Doppelbelastung des Zukunftskon
sum s erfordert dann die S teuerfreiheit der Z insen. Bei 
der Ausgabensteuer ist es um gekehrt. Die gesparten 
Einkom m en werden nicht besteuert, während die Z ins
erträge belastet sind, sofern sie für Konsum zwecke ver

wendet werden. Der Sparer kann Schuldtite l kaufen 
oder Geld bei der Bank anlegen. D ieser Z inssatz muß 
konstant bleiben, weil sich der neoklassische Sparer an 
ihm orientiert. Er kann aber auch Ante ilsrechte (z.B. Ak
tien) kaufen. Dann muß wegen der Konkurrenz mit den 
Schuldtite ln ein Kapitalertrag in Höhe des Zinssatzes 
steuerfrei bleiben. Darüber hinausgehende Kapitaler
träge können besteuert werden. Sie sind für die inter
tem porale Konsum entscheidung ohne Belang, stellen 
also funktionslose Renteneinkom m en dar. Für diese 
Teile des Sparens kann die Doppelbesteuerung beste
hen bleiben.

Die Befreiung der Z insen muß durch die Cash-flow- 
S teuer herbeigeführt werden. W ie dies geschieht, soll 
anhand eines einfachen Beispiels gezeigt werden. Wir 
betrachten eine Investition m it einer N utzungsdauer von 
nur einer Periode. Die Investitionsausgaben (I) zu Be
ginn der Periode betragen 1 000 DM und die Nettoein
nahm en (E) am Ende der Periode 1 200 DM. Das Kapi
tal verzinst sich zu 20 % (interne Ertragsrate, r). Der Ka
pita lm arktzins (i) soll bei 10 % liegen. Die G ew innrate (g 
=  r-i) beträgt dann 10 %. Die Investition wird durch Kre
dit finanziert. Die Z insen belaufen sich auf 100 DM. Es 
ergibt sich ein E inkom m en (Y)'' von 100 DM. Nun führen 
w ir die S teuer ein. Rechtliche Bem essungsgrundlage 
sind die Nettoeinnahm en abzüglich der Investitionsaus- 
gaben^. Der S teuersatz (t) beträgt 50% . Der F iskus be
teiligt sich unm itte lbar in dem  Augenblick, in dem die In
vestitionsausgaben anfallen, m it einem Betrag von 500 
DM. Der Investor n im m t entsprechend weniger Kredit 
auf und spart dadurch Z inszahlungen von 50 DM (=  tli) 
ein. Das neue Einkom m en (600-500-50) beläuft sich auf 
50 DM. Es berechnet sich nach der Formel

Y (t) =  (E -l(1 + i))(1 -t) .

Das E inkom m en verm indert sich nur um die Hälfte 
der S teuerschuld. Dies erklärt sich aus der Zinskosten-

E. H a l l ,  A.  R a b u s h k a :  The F lat Tax. S tan fo rd  1985, in sbe 
sond ere  S. 40  f f ;  D. F. B r a d f o r d :  U n tan g ling  th o  Incom e Tax, C a m 
b ridge , M ass., 1986, S. 75 ff.

'  E n ts p r ic h t:Y  = E -I(1 + i) .

 ̂ E n ts p r ic h t :T - t ( E - l) .
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ersparnis. Effektiv besteuert w ird der Überschuß der 
Nettoeinnahmen über die Kapitalkosten®. Kapita lw ie
dergewinnung und Z insen bleiben unberührt. Der feh
lende Schuldzinsenabzug wird durch den Effekt der So
fortabschreibung ausgeglichen. Die Effektivbelastung 
ist beispielsweise Null, wenn die E innahm en nur 1100 
DM betragen. G renzinvestitionen sind also faktisch 
steuerfrei. Der S teuerschuld (50 DM) steht eine gleich 
hohe Zinskostenersparnis gegenüber.

Unveränderte Effektivverzinsung

Betrachten w ir nun das Verhältnis von in terner Er
tragsrate (r) und Z inskosten (i). Für die Erm ittlung von r 
spielen die Z insen keine Rolle. W ir können zwei ver
schiedene Raten erm itteln. Beziehen w ir die Erträge 
(100 DM) auf die reduzierten privaten Investitionskosten 
(500 DM), so sehen wir, daß r konstant bleibt^. Der Inve
stor erw irtschaftet die g leiche Kapitalverzinsung w ie vor 
Steuer. Die Z inskosten bezogen auf die geringeren Net
toausgaben entsprechen ebenso w ie vorher dem  Z ins
satz von 10%®. Deshalb ist auch die G ew innrate m it 
10% (50 DM bezogen auf 500 DM) konstant. -  Bei der 
zweiten Darste llungsweise beziehen w ir die Erträge auf 
die gesamte Investitionssum m e. Dann verringern sich 
Ertragsrate und Nettozinssatz sow ie als Folge auch die 
Gewinnrate proportional zum  Steuersatz®. Diese G e
winnrate beträgt in unserem  Beispiel 5% .

Für eine m it E igenm itte ln finanzierte Investition gelten 
ähnliche Überlegungen. A llerdings ist hier besonders 
darauf hinzuweisen, daß die e ingesparten M ittel z ins
bringend am Kapitalm arkt angelegt und nicht zusätzlich 
Investiert werden sollen. Dies ist d ie  übliche Annahm e in 
der Investitionstheorie. Sie ist bei Verm ögensm axim ie
rung und vollkom m enem  Kapitalm arkt auch konse
quent. Denn dann sind vor S teuer alle rentablen Investi
tionsmöglichkeiten ausgeschöpft. Die F inanzanlage 
hätte dem Unternehm er Z inse innahm en in Höhe von 
100 DM gebracht. Jetzt erzie lt er einen G ewinn von 200 
DM, auf den 100 DM Steuern anfallen. Andererseits 
kommen ihm noch Z inseinnahm en von 50 DM zugute. 
Er erzielt daher ein E inkom m en von 150 DM. Die effek
tive Steuerbelastung beträgt w iederum  50 DM und ist 
geringer als die Steuerschuld. Die S teuer w irkt auch in 
diesem Fall w ie eine S teuer auf den Überschuß der Ka-

‘  Die effektive S teue rfunk tion  la u te t: T = t ( E - 1(1 +1)).

'  Die Rate e rrechne t s ic fi n a c fi de r Form el: ( E - l ) ( 1 - t ) / l ( 1 - t ) =  r.

'  Berecfinung nach de r Form e l 11(1- t ) / ( 1 - t ) =  i.

’  E s g i l t : g ( 1 - t ) = r ( 1 - t ) - i ( 1 - t ) .

M ieten und P achten s in d  den  K a p ita le rträ gen  g le ichzu s fe llen . w e nn  
die Verm ietung und V e rpa ch tun g  s teue rre ch tlich  a ls  un te rn e h m e risch e  
Tätigkeit behande lt w erden.

pita lerträge über die (sonst m öglichen) Z insen. Bei un
serer G renzinvestition w ird die Steuerschuld (50 DM) 
gerade durch die Z inseinnahm en kom pensiert. Es ge l
ten die g leichen weiteren Aussagen w ie oben.

Als Fazit ist festzustellen: Die Cash-flow-S teuer kann 
als Rentensteuer aufgefaßt werden, die die Effektivver
zinsung des Nettokapita le insatzes unberührt läßt. Z ins
zahlungen und Kapitalerträge in Höhe der Zinsen sind 
faktisch steuerfrei. Die Doppelbesteuerung des Z u
kunftskonsum s wird dadurch verm ieden. Betriebs- und 
Lohnsteuer treffen insgesam t die Lohneinkom m en und 
den „ökonom ischen G ew inn“ '®.

Verbilligung der Vermögensanlagen?

Hall und Rabushka sehen die Inzidenzwirkungen ih
rer Flat Rate Tax allerd ings ganz anders. Für sie w irkt 
das System w ie eine persönliche Konsum ausgaben
steuer. Da es vie l einfacher sei -  die Rechnungslegung 
über die Ersparnisse entfä llt - ,  z iehen sie es der Ausga
bensteuer vor.

Sie leiten den Effekt aus e iner Verbilligung der Verm ö
gensanlagen ab. Die Lohnsteuer reduziert zwar das bis
her gesparte Einkommen, die Sofortabschreibung be
wirkt aber gleichzeitig, daß die G esellschaften bei der Fi
nanzierung neuer Investitionen den Ausgabekurs der 
Aktien und festverzinslichen W ertpapiere senken, und 
zwar genau um den Betrag der Lohnsteuer (gleiche 
Grenzsteuersätze vorausgesetzt). Das gesparte E in
kom m en sei deshalb faktisch steuerfrei. W as sich ver
m indert, sind die zukünftigen Erträge aus der Investi
tion, also die Dividenden und Zinszahlungen, sofern sie 
nicht w ieder angelegt werden. Besteuert werde deshalb 
im Endeffekt der Konsum.

Dagegen ist zweierlei e inzuwenden: Es besteht keine 
M echanik der Kurssenkungen, und Sparen wird üb li
cherweise defin iert als der effektiv angelegte G eldbe
trag -  und nicht als der Nennwert von W ertpapieren - ,  
und dieser Anlagebetrag verringert sich bei gleicher 
m öglicher E ffektiw erz insung . Daß Kurssenkungen 
nicht zwingend sind, zeigt am besten das Beispiel des 
Kaufs von festverzinslichen W ertpapieren. Nehmen wir 
an, e ine G esellschaft w ill eine Investition von 1000 DM fi
nanzieren. Die W ertpapiere werden von A rbeitnehm ern 
erworben. Die Lohnsteuer von 30%  reduziert das spar- 
fähige Einkommen auf 700 DM, ein Betrag, der der G e
sellschaft wegen der Sofortabschre ibung ausreicht. Sie 
kann darauf den gleichen Zins zahlen w ie vor Steuer. 
W enn die Arbeitnehm er bei dem geringeren Einkom 
men nicht einen höheren Z inssatz verlangen, was un
wahrschein lich ist, läßt sich die Investition auch weiter
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hin finanzieren. Der E ffektivzinssatz ann Kapitalm arkt 
bleibt konstant. Die Gesellschaft kann zwar -  wie Hall 
und Rabushka annehm en -  die g leiche Anzahl von 
W ertpapieren zu einem niedrigeren Kurs und einem 
niedrigeren Nom inalzinssatz em ittieren. Dazu  besteht 
aber kaum Anlaß. Am wahrschein lichsten ist es, daß sie 
einfach weniger W ertpapiere zu den gleichen Konditio
nen w ie bisher ausgibt. Dann kommt es nicht zu dem an
genom m enen Ausgleich. Für Schuldtite l mit festem 
Wert sind von vornherein Preissenkungen ausgeschlos
sen.

Das System kann nicht einer Besteuerung des Kon
sum s gle ichgesetzt werden. Tatsächlich führt es zu ei
ner Besteuerung der A rbeitseinkom m en und Kapitaler
träge, soweit sie über die Z insen hinausgehen. Deshalb

läßt es sich auch nicht m it dem  Leistungsfähigkeitsprin
zip in der Version, w ie es der Ausgabensteuer zugrunde 
liegt, rechtfertigen. Die E inkom m ensversion des Lei
stungsfähigkeitsprinzips scheidet ebenfalls aus. Ihr wi
derspricht d ie  Trennung der beiden Steuern, die Nicht
besteuerung der Z inserträge, das Fehlen persönlicher 
Freibeträge und Sonderausgaben für die Unternehmer 
und die Unm öglichkeit, einen bestim m ten Tarifverlauf 
ableiten zu können.

So kann man Sinn auch in seinen steuersystem ati
schen Vorstellungen nicht zustim m en. Vernünftig ein- 
ordnen läßt sich die C ash-flow -Unternehm ensteuer nur 
als Teilerhebungstechnik der persönlichen Ausgaben
steuer. Ob sie als Ersatz der G ewerbesteuer geeignet 
ist, wäre noch zu prüfen.

Hans-Werner Sinn

Cash-flow-Besteuerung noch einmal: 
Antwort auf die Antwort von Cansier

Um einen negativen Grenznutzen durch W iederho
lungen zu verm eiden, fasse ich mich kurz und be

schränke m ich auf eine eher skizzenhafte A rgum enta
tion.

E infachheit ist ein relativer Begriff. Idealtypische S teu
ersystem e in der Realität zu im plem entieren, ist niemals 
ganz einfach. Aber im Vergleich zu einer echten Einkom 
mensteuer, die man w egen prohibitiver Periodisierungs- 
problem e und der Unm öglichkeit, n ichtrea lis ierte W ert
zuwächse auf Hum ankapital zu besteuern, überhaupt 
nicht im plem entieren kann, ist die E inführung einer ech
ten Cash-flow-S teuer ein Kinderspiel. Darauf beharre 
ich. Der w ichtigste Schritt in R ichtung auf ein C ash-flow- 
System  besteht in dem Übergang zur Sofortabschre i
bung. Er ist zugle ich ein Schritt, der das Steuersystem  
vereinfacht. Ein vergle ichbar e infacher Schritt, der das 
existierende S teuersystem  entsprechend weit in R ich
tung auf eine E inkom m ensteuer verändern würde, ist 
m ir nicht bekannt.

Prof. D r Hans-W erner Sinn, 40, is t O rdinarius für 
VoHowirtschaftsiehre an de r Ludw ig-M axim ilians- 
Universität M ünctien und M itg lied des wissen- 
schaftiichien Beirats beim  Bundesw irtschaftsm in i
sterium.

Den Keil zw ischen der G renzleistungsfähigkeit des 
Kapitals und der Nettoentlohnung des Sparers zu besei
tigen, verspricht sehr große dynam ische W ohlfahrtsge
winne. Diese G ew inne sind keine Fiktion. Boskin ist auf
grund um fangre icher ökonom etrischer Untersuchun
gen kürzlich zu dem  Schluß gekom m en, daß die Ge
w inne aus einer in tertem poralen A llokationsverbesse
rung größer als die G ew inne aus der Beseitigung inter
sektora ler Verzerrungen sind '. Ballard, Shoven und 
W halley haben berechnet, daß die Steuern auf Kapital
einkom m en in den USA deutlich höhere marginale 
W ohlfahrtsverluste als Steuern auf Arbeitseinkom m en 
oder als spezie lle Verbrauchsteuern verursachen. Für 
die nach dem derzeitigen Stand des W issens am besten 
gesicherten W erte von 0,4 für die kom pensierte Z insela
stiz ität der Ersparnis und 0,15 fü r die kom pensierte Ar- 
be itsangebotselastiz itä t erm itteln sie einen marginalen 
Excess Bürden der auf ün ternehm ensebene erhobe
nen Steuern auf Kapital und Kapitaleinkom m en in Höhe 
von 0,46. Ein zusätzlicher Dollar an Steuereinnahm en  
verzerrt dem nach die privaten W irtschaftspläne so 
stark, daß daraus eine Zunahm e der von den Bürgern 
insgesam t zu tragenden S teuerlast von einem Dollar

' M. J. B o s k i n :  Tax P o licy  and E co nom ic  G row th : Lesso ns From 
the  1980 s, in: Jo u rna l o f E co nom ic  P e rspectives, 2 (1988), S. 71-97.
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